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Allgemeine Chronik

Grundlagen der Staatsordnung

Institutionen und Volksrechte

Bundesverwaltung - Personal

Mitte November 2019 schickte die SPK-NR ihren Vorschlag für eine Änderung des
Bundespersonalgesetzes, mit dem die beiden parlamentarischen Initiativen
Leutenegger Oberholzer (sp, BL; Pa. Iv. 16.438) und Minder (parteilos, SH; Pa. Iv. 18.428)
zur Regelung der Entlohnung und Abgangsentschädigungen bei Topkadern in der
Bundesverwaltung umgesetzt werden sollen, in die Vernehmlassung. Das Entgelt der
Kader und Mitglieder der Verwaltungsräte der sieben grösseren Bundesunternehmen
SBB, RUAG, Skyguide, SUVA, SRG, Swisscom und Post soll die Obergrenze von CHF 1 Mio.
pro Jahr nicht übersteigen dürfen, wobei unter Entgelt neben Lohn und Honorar
sämtliche so genannte geldwerten Leistungen (z.B. berufliche Vorsorge) gezählt werden
sollen. In allen anderen bundesnahen Betrieben soll der Bundesrat die Obergrenze für
Entgelte festlegen, was im Bundespersonalgesetz geregelt werden soll. Darüber hinaus
umfasste die Vorlage ein Verbot von Abgangsentschädigungen, wie es von der
parlamentarischen Initiative Minder gefordert worden war. Der Vater der
Abzockerinitiative wollte damit «goldene Fallschirme» für Topkader in der
Bundesverwaltung verhindern. 
Die Vernehmlassung dauerte bis Ende Februar 2020 und die SPK-NR legte Ende August
den Bericht vor. Trotz unterschiedlicher Antworten der insgesamt 49
Stellungnehmenden, entschied sich die Kommission mit 19 zu 5 Stimmen, an ihrem
ursprünglichen Entwurf festzuhalten und ihn an den Nationalrat zu verabschieden.
Damit wurde zwar der Unterstützung von 21 Vernehmlassungsteilnehmenden Rechnung
getragen – darunter 14 Kantone, die GP, die SP und die SVP, die die Vorlage
mehrheitlich begrüsst hatten – die teilweise Kritik, die in den restlichen Antworten
geäussert worden war, wurde damit aber nicht berücksichtigt. So hatten 13
Teilnehmende an der Vernehmlassung vorgeschlagen, die Swisscom von der
Gesetzesänderung auszunehmen, da sie ein börsenkotiertes Unternehmen sei und dem
Aktienrecht unterliege. Kritisiert worden war auch die Höhe der Obergrenze und deren
fixe Summe. Die Unternehmen müssten unterschiedliche Grenzen oder prozentuale
Lösungen festlegen können, war etwa gefordert worden. Mehrheitlich begrüsst worden
war das Verbot von Abgangsentschädigungen für Topkader. 1

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 20.08.2020
MARC BÜHLMANN

Anfang März 2021 verlängerte der Ständerat die Frist zur Umsetzung der
parlamentarischen Initiative Minder (parteilos, SH) für eine Regelung der Entlohnung
und Abgangsentschädigungen bei Topkadern in der Bundesverwaltung. Man wolle die
Entscheidung des Nationalrats zur Umsetzung der praktisch deckungsgleichen
parlamentarischen Initiative Leutenegger Oberholzer (Pa.Iv. 16.438) abwarten, um dann
entscheiden zu können, ob die nationalrätliche Vorlage dem Anliegen Minder genüge
oder nicht, begründete Andrea Caroni (fdp, AR) den Antrag auf Fristverlängerung um
zwei Jahre. 2

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 02.03.2021
MARC BÜHLMANN

Die von der SPK-NR entworfene Vorlage zur Regelung der Kaderlöhne in Bundes- und
bundesnahen Unternehmen wurde in der Frühjahrssession 2021 vom Nationalrat
behandelt. Eintreten war umstritten, weil eine Kommissionsminderheit die Vorlage als
«sachlich falsch und in sich widersprüchlich» beurteilte, wie sich deren Sprecher Kurt
Fluri (fdp, SO) äusserte. Die auf eine parlamentarische Initiative von Susanne
Leutenegger Oberholzer (sp, BL) zurückgehende Vorlage bewirtschafte Empörung und
bedinge die Änderung von zahlreichen Gesetzen. Zudem sei nicht das Parlament
zuständig für die Regelung der Löhne der Verwaltung, sondern der Bundesrat. Mit der
Festlegung einer Obergrenze werde den Unterschieden zwischen den Unternehmen
nicht Rechnung getragen, was nicht nur inkohärent, sondern auch widersprüchlich sei.
So gälten etwa für die Swisscom als börsenkotiertes Unternehmen oder für die SRG als
privatrechtlich organisierten Verein andere Gesetzesgrundlagen als für die Post oder
die SBB, so der Solothurner Freisinnige. Auch der Bundesrat, vertreten durch Ueli
Maurer, sah keine Notwendigkeit für eine Gesetzesänderung, da es in der Verwaltung
keine «Lohnexzesse» gebe, wie dies mit dem Titel der parlamentarischen Initiative
suggeriert werde. Mit 147 zu 34 Stimmen (2 Enthaltungen) wollte die grosse Mehrheit
der Volksvertreterinnen und -vertreter allerdings auf die «Abzocker-Initiative für die

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 18.03.2021
MARC BÜHLMANN
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bundesnahen Betriebe» eintreten, wie Barbara Steinemann (svp, ZH) in ihrem Votum
die Vorlage betitelt hatte. Lediglich die geschlossen stimmende FDP-Fraktion und eine
Minderheit der Mitte-Fraktion stimmten gegen Eintreten. 
In der Detailberatung standen vier Minderheitenanträge zur Debatte. Eine Minderheit
Samira Marti (sp, BL) wurde mit 98 zu 89 Stimmen angenommen. Damit soll
festgeschrieben werden, dass die Lohnobergrenzen nicht nur für die bundesnahen
Betriebe, sondern für die gesamte Verwaltung gelten sollen. Dadurch würde nicht nur
eine Revision der Spezialgesetze für die einzelnen Unternehmen, sondern auch eine
Änderung des Bundespersonalgesetzes nötig. Die geschlossenen Fraktionen der SP und
der GP wurden bei diesem Antrag erfolgreich unterstützt von einer Mehrheit der SVP-
Fraktion. Erfolglos blieb hingegen eine Minderheit Nadine Masshardt (sp, BE), die quasi
durch die Hintertüre einen Gleichstellungsartikel ins Bundespersonalgesetz einbringen
und nicht nur eine ausgewogene Vertretung der Sprachgemeinschaften, sondern auch
der Geschlechter in den obersten Leitungsorganen der Unternehmen festschreiben
wollte. Dies entspreche nicht dem Kernanliegen der Vorlage, bemängelte
Kommissionssprecher Gerhard Pfister (mitte, ZG) und fand mit diesem Argument eine
Mehrheit von 104 zu 84 Stimmen (1 Enthaltung). Links-Grün, unterstützt von der GLP-
Fraktion, stand hier erfolglos einer bürgerlichen Nein-Mehrheit gegenüber. Ebenfalls
abgelehnt wurden zwei auch vom Bundesrat unterstützte Minderheitenanträge, die von
Kurt Fluri (fdp, SO) angeführt wurden: Der Vorschlag, auf eine Regelung von
Abgangsentschädigungen zu verzichten, wurde mit 128 zu 61 Stimmen (3 Enthaltungen)
abgelehnt und der Vorschlag, die Swisscom als börsenkotiertes Unternehmen von den
Regelungen auszunehmen, wurde mit 128 zu 53 Stimmen (3 Enthaltungen) versenkt. In
beiden Fällen reichte die Unterstützung der geschlossen stimmenden Fraktionen der
GLP und der FDP, unterstützt von wenigen Abweichlerinnen und Abweichlern der SVP-
und der Mitte-Fraktion nicht für eine Annahme. Die Gesamtabstimmung passierte der
Entwurf schliesslich mit 139 zu 44 Stimmen. Erneut kam der Widerstand von der
geschlossen stimmenden FDP-Fraktion, unterstützt von Teilen der Mitte- und der SVP-
Fraktion. 3

Einstimmig habe die SPK-SR beschlossen, nicht auf die Vorlage ihrer
Schwesterkommission einzugehen, die diese ausgearbeitet hatte, um die Kaderlöhne in
Bundes- und bundesnahen Unternehmen zu deckeln. Es sei nicht so, dass die Frage
nach angemessenen Löhnen in der Bundesverwaltung nicht diskutiert werden solle,
führte Kommissionssprecher Stefan Engler (mitte, GR) aus. Ganz im Gegenteil müssten
gerade die in der Öffentlichkeit unter Beobachtung stehenden Verwaltungskader
«Zurückhaltung in Bezug auf die Vergütungspolitik» an den Tag legen. Allerdings sei die
Kommission in Übereinstimmung mit dem Bundesrat zur Überzeugung gelangt, dass die
bestehenden Massnahmen genügten, um Lohnexzesse zu verhindern, wie dies das Ziel
der ursprünglichen parlamentarischen Initiative von Susanne Leutenegger Oberholzer
(sp, BL) gewesen sei. Insbesondere lehne die SPK-SR zudem die vom Nationalrat
gutgeheissene starre und identische Obergrenze für alle Kader ab. Diese sende ein
falsches Signal, sei praxisfremd und würde letztlich die Wettbewerbsfähigkeit und
Erfolgsaussichten von Unternehmen des Bundes beeinträchtigen. Im Prinzip habe der
Vorstoss sein Ziel bereits erreicht, weil es in der Verwaltung in den letzten Jahren
dadurch zu einer Sensibilisierung gekommen sei und Löhne mit Augenmass gesprochen
würden. Das Nein zur Vorlage sei indes nicht als Freipass für masslose Löhne zu
interpretieren. Da die Finanzdelegation jährlich ein Kaderlohnreporting erhalte, könne
man künftig «ungesunde Entwicklungen» frühzeitig erkennen. Der Gegenantrag für
Eintreten stammte von Paul Rechsteiner (sp, SG). Darüber, dass etwas geschehen
müsse, sei man sich auch in der Kommission noch in der letzten Legislatur einig
gewesen – in der Zwischenzeit hatte die SPK-SR allerdings auch ihre eigene
parlamentarische Initiative Pa.Iv. (17.443) zurückgezogen, mit der sie 2017 inhaltliche
Kriterien zur Steuerung der Lohnpolitik statt Obergrenzen gefordert hätte. Es gehe
nicht an, etwas still und leise zu beerdigen, «nur weil es politisch etwas ruhiger
geworden ist» – so Rechsteiner. Wer einem Bundesunternehmen vorstehe, habe eine
öffentliche Aufgabe und es könne verlangt werden, dass er andere Ziele verfolge, als
«sich die Taschen zu füllen». Dies habe der Gesetzgeber zu regeln. Thomas Minder
(parteilos, SH) unterstützte Rechsteiner und sprach davon, dass eine Abschreibung
nach fünfjährigem Hin und Her kein Ruhmesblatt für die Parlamentsarbeit sei, und
prognostizierte, dass «die Abzockerei (...) munter weitergehen» werde. Es brauche
deshalb einen zweiten Anlauf und Eintreten auf die Vorlage. Finanzminister Ueli Maurer
schloss die Debatte mit der Bekräftigung ab, dass die Ziele der Vorlage in der Tat
eigentlich schon erreicht seien und mit den bestehenden Instrumenten umgesetzt
würden. Zudem wies er darauf hin, dass das Anliegen bei der Swisscom, als
börsenkotiertem Unternehmen sowieso nicht umsetzbar wäre, was zu weiteren

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 16.09.2021
MARC BÜHLMANN
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Ungleichheiten führen könnte. In der Folge wurde der Eintretensantrag von Paul
Rechsteiner mit 19 zu 12 Stimmen bei 1 Enthaltung abgelehnt. Damit ging die Vorlage
noch einmal an den Nationalrat zurück. 4

In der Herbstsession 2021 entschied sich der Ständerat diskussionslos, die
parlamentarische Initiative von Thomas Minder (parteilos, SH)  für das Verbot von
Abgangsentschädigungen bei Topkadern in der Bundesverwaltung abzuschreiben. Die
SPK-SR hatte sich in ihrer entsprechenden Empfehlung der bundesrätlichen
Argumentation angeschlossen, wonach solche Entschädigungen je nach Situation
angebracht sein könnten und ein Verbot deshalb nicht zielführend sei. Darüber hinaus
sei dieser Punkt im Rahmen der Umsetzung der parlamentarischen Initiative
Leutenegger Oberholzer (sp, BL; Pa.Iv. 16.438) diskutiert worden. Letztlich sei die
Kommission dort aber zum Schluss gekommen, dass die ganze Vorlage abzulehnen sei,
weshalb auch der Vorstoss von Thomas Minder nicht mehr aufrechterhalten werden
solle. 5

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 16.09.2021
MARC BÜHLMANN

Obwohl der Ständerat nicht auf die Vorlage der SPK-NR für Kaderlöhne in Bundes- und
bundesnahen Unternehmen eintreten wollte, folgte eine deutliche Mehrheit des
Nationalrats in der Wintersession 2021 ihrer Kommission und hielt mit 151 zu 39
Stimmen an Eintreten auf die Vorlage fest. Die Minderheit aus der geschlossen
stimmenden FDP-Liberalen Fraktion und einem Teil der Mitte-Fraktion stand auf
verlorenem Posten. Kurt Fluri (fdp, SO), der für die FDP-Liberale Fraktion das Wort
ergriffen hatte, hatte vergeblich argumentiert, dass sich seit 2016 – also seit dem Jahr,
in dem die parlamentarische Initiative von Susanne Leutenegger Oberholzer (sp, BL)
eingereicht worden war – einiges getan habe und «starre, undifferenzierte»
Lohnobergrenzen nicht mehr zeitgemäss seien. Auch Andri Silberschmidt (fdp, ZH)
ergriff für seine Fraktion das Wort. Der Bundesrat sei zuständig für die Lohngestaltung,
die er aber für jedes Unternehmen separat und ohne starre Lohnvorgaben durchführen
können müsse. Damit war etwa die SP-Fraktion nicht einverstanden. Es sei in der Tat
etwas ruhiger geworden um die Diskussion über Exzesse bei der Lohnpolitik; dies sei
aber kein Grund, die Sache als erledigt zu betrachten, argumentierte Nadine Masshardt
(sp, BE) für ihre Fraktion. Eine Obergrenze von CHF 1 Mio. biete noch genügend Marge,
pflichtete Delphine Klopfenstein Broggini (gp, GE) bei und Barbara Steinemann (svp, ZH)
erinnerte an die Abzockerinitiative, die von der Stimmbevölkerung angenommen
worden war. Die SVP-Fraktion finde zudem, dass die Kaderlöhne von öffentlichen
Unternehmungen «in keinem Verhältnis mehr zur Leistung» dieser Kader stünden. Auch
das Plädoyer von Finanzminister Ueli Maurer, der darauf hinwies, dass hier ganz
verschiedene Unternehmenskulturen in einen Topf geworfen würden und dass ein
Gesetz in Zukunft unnötig einengen werde, wenn es darum gehe, gute Kader zu finden,
verhallte letztlich ungehört. 6

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 16.12.2021
MARC BÜHLMANN

Parlamentsorganisation

Rund sechs Monate nach der Einreichung zog Christoph Mörgeli (svp, ZH) eine
parlamentarische Initiative wieder zurück, die gefordert hätte, die SRG in eine
öffentlich-rechtliche Körperschaft zu überführen und deren leitenden Instanzen
(Verwaltungsrat, Geschäftsleitung und Beschwerdeinstanz) von der Vereinigten
Bundesversammlung nach Parteienproporz wählen zu lassen. Die durch Zwangssteuern
finanzierte SRG verkomme zur Staatsanstalt und müsse entsprechend demokratisch
legitimiert werden. 7

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 09.09.2014
MARC BÜHLMANN
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Wahl- und Abstimmungsverfahren

Die SPK des Nationalrats publizierte einen Vorschlag zur Umsetzung der
parlamentarischen Initiative Gross (sp, ZH) für fairere Abstimmungskampagnen,
welcher der Rat 2005 Folge gegeben hatte. Eine Subkommission der SPK hatte dabei
verschiedene Möglichkeiten untersucht. Die Verhandlungen mit der SBB über die
Möglichkeit, in den grossen Bahnhöfen Gratisplakatierflächen anzubieten, brachten
einige konkrete Resultate. So wird in Zukunft ein Plakat mit dem Parolenspiegel der
nationalen Parteien gratis in grossen SBB-Bahnhöfen ausgehängt werden. Die für die
Meinungsbildung als viel wichtiger eingestuften elektronischen Medien waren hingegen
zu keinen Konzessionen bereit. Die Radio- und Fernsehanstalt SRG lehnte es ab, den
Parteien freiwillig Sendezeit für die Gratisausstrahlung von politischer Werbung
einzuräumen. Ihrer Ansicht nach sind die bestehenden redaktionellen politischen
Sendegefässe zur Meinungsbildung durchaus ausreichend. Trotzdem verfolgte die SPK-
NR diese Idee der Gratiswerbespots für Parteien weiter und arbeitete Grundlagen für
eine gesetzliche Verpflichtung der SRG aus. In der im Spätherbst 2007 durchgeführten
Vernehmlassung äusserten sich SP und CVP positiv, die FDP skeptisch und die SVP
ablehnend; negativ fielen auch die Rückmeldungen der meisten Interessenverbände
aus. Die Kritiker bemängelten insbesondere, dass mit diesen kurzen Werbespots der
Parteien die Aussagen noch plakativer und die Diskussion noch oberflächlicher würde.
Im Mai des Berichtsjahres stellte sich die SPK mit 14 zu 8 Stimmen hinter den Antrag,
den Parteien mit Fraktionsstatus und den Initiativ- und Referendumskomitees im
Fernsehen und im Radio während den Kampagnen gratis Werbezeit einzuräumen. Damit
soll das zum Teil erhebliche Ungleichgewicht bei der bezahlten Abstimmungswerbung
für bestimmte Anliegen ausgeglichen werden. Es soll auch vermieden werden, dass bei
Themen, bei denen sich weder Parteien noch breit abgestützte Interessenverbände
finanziell engagieren wollen, kaum Werbung für einen Parlamentsbeschluss gemacht
wird. Dass dies geschehen kann, hatte sich beispielsweise bei der Volksabstimmung
über die neue Bundesverfassung im Jahr 1999 gezeigt, als die Befürworter keine Mittel
für Inserate oder Plakate einsetzen wollten und damit Kleinstparteien und
intransparente kleine Gruppen einen unangemessenen Einfluss nehmen konnten.
Formal soll auf Gesetzesstufe (Radio- und Fernsehgesetz resp. Gesetz über die
politischen Rechte) der Grundsatz der Gratiswerbung für politische Anliegen eingeführt
und die dazu berechtigten Parteien und Gruppierungen bezeichnet werden; die
konkreten Ausführungsdetails sollen anschliessend in einer speziellen Verordnung der
Bundesversammlung geregelt werden.

Der Bundesrat sah in seiner ausführlichen Stellungnahme Schwachpunkte sowohl beim
Grundsatz als auch bei der konkreten Umsetzung der vorgeschlagenen Neuerung. Da
diese zudem einen massiven Eingriff in die Programmfreiheit der Radio- und
Fernsehveranstalter bedeuten würde, beantragte er Rückweisung. Im Nationalrat
hatten die Vorschläge der SPK keine Chance: er entschied sich gegen die Stimmen der
SP und der Grünen für Nichteintreten. 8

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 24.11.2009
HANS HIRTER

Die Annahme der Minarettinitiative 2009 hat im Berichtsjahr eine Debatte über
Umfragen im Vorfeld von Abstimmungen ausgelöst. Die Resultate der Umfragen, welche
die GfS im Auftrag der SRG durchgeführt hatte, wichen ungewöhnlich stark vom
Abstimmungsresultat ab. Dies verursachte auch in den Räten einigen Wirbel. Noch Ende
2009 reichte Mörgeli (svp, ZH) eine parlamentarische Initiative ein, die für Radio und
Fernsehen ein Verbot von Meinungsumfragen zu Wahlen und Abstimmungen forderte.
Die Staatspolitische Kommission (SPK-NR) lehnte diese Initiative mit 13 zu 9 Stimmen
bei vier Enthaltungen ab, reichte aber ihrerseits eine Motion ein, mit welcher die
Rahmenbedingungen für die Publikation von Meinungsumfragen vor Wahlen und
Abstimmungen geregelt werden sollen (10.3642). Beide Vorlagen werden von den Räten
erst 2011 behandelt. (Siehe auch die Interpellation Rickli (svp, ZH) (10.5180)).Nachdem
die SRG drei Studien in Auftrag gegeben hatte, welche die Diskrepanzen zwischen
Umfrage- und Abstimmungsresultat insbesondere auf soziale Erwünschtheit (falsche
Antworten aus Angst vor sozialer Ablehnung bei korrekter Antwort) zurückführten und
aufzeigten, dass Umfragen keinen signifikanten Einfluss auf den Abstimmungsentscheid
haben, glätteten sich die Wogen ein wenig. Nach einmaligem Unterbruch gab die SRG
beim GfS für die Abstimmungen vom 26. September wieder Umfragen in Auftrag.
Freilich hatte die Nicht-Veröffentlichung der Umfrageresultate für die Abstimmungen
vom 7. März von links bis rechts für Unmut gesorgt. Die SRG hatte nämlich für diesen
Urnengang nicht ganz auf Umfragen verzichtet. Die Ergebnisse der GfS-Umfragen, die ja
letztlich von den Gebührenzahlern finanziert wurde, wurden jedoch nicht veröffentlicht
und auch den Parteien nicht zur Verfügung gestellt. Die SRG verteidigte sich mit dem

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 21.10.2010
MARC BÜHLMANN
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Argument, dass die Umfrage gebraucht werde, um die Probleme bei der
Minarettinitiative zu untersuchen. 9

Infrastruktur und Lebensraum

Verkehr und Kommunikation

Verkehrspolitik

Répondant à l’initiative parlementaire de la Commission des institutions politiques, le
Conseil fédéral a fait savoir qu’il approuvait l’obligation pour le gouvernement d’édicter
des principes sur le montant des salaires et des jetons de présence. Il était prêt à
rendre public le montant des salaires maximaux, y compris les prestations annexes,
perçus dans les entreprises liées à la Confédération, mais pas les revenus individuels
versés à chaque haut fonctionnaire ou administrateur. La publication des salaires et
des honoraires violerait des éléments importants de la protection des données et de la
personnalité et risquerait de pénaliser les entreprises sur le marché du travail. Le
Conseil fédéral n’avait pas non plus l’intention de fixer des valeurs de référence pour
les salaires, les honoraires, la prévoyance professionnelle et les indemnités de départ
des cadres. Comme une minorité de droite, il voulait se limiter à fixer des principes en
mentionnant dans la loi des critères propres à garantir la transparence et l’équité. Ces
principes ne devraient toutefois pas s’appliquer aux sociétés cotées en Bourse comme
Swisscom. Le Conseil national a donné tort à sa Commission des institutions politiques
et au Conseil fédéral en votant par 97 voix contre 55 la transparence intégrale des
salaires des cadres supérieurs des CFF, de La Poste, de Swisscom, de la SSR et de la
BNS. L’alliance gauche-UDC, au grand dam du PRD et du PDC, a imposé la publication
des hauts salaires, leur bonus, leur deuxième pilier et leurs indemnités de départ. Le
Conseil national a en revanche refusé par 83 voix contre 78 d’obliger le Conseil fédéral
à fixer des plafonds salariaux pour les managers des entreprises para-étatiques. Le
PDC, le PRD et l’UDC (qui avait changé de camp) estimaient que la transparence
individuelle des rémunérations suffisait à modérer les appétits illegitimes. 10

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 24.09.2002
PHILIPPE BERCLAZ

Bildung, Kultur und Medien

Medien

Radio und Fernsehen

Das im Zusammenhang mit der Werberegelung immer wieder aufflackernde
Kräftemessen zwischen den Interessen der Werbewirtschaft, der Privatsender, der SRG
und den Anliegen der Volksgesundheit widerspiegelte sich in den Beratungen des
Ständerats zu einer parlamentarischen Initiative Schmid (cvp, AI). Schmid verlangt eine
vorgezogene Teilrevision des RTVG zur Lockerung der Unterbrecherwerbung sowie zur
Zulassung von Werbung für Alkoholika entsprechend der Konvention des Europarates.
In seiner Herbstsession überwies der Rat die Initiative mit 29 zu 10 Stimmen. Im Mai
hatte bereits die ständerätliche Kommission für Verkehr und Fernmeldewesen (KVF)
eine Lockerung der Werberegeln für private Fernsehstationen unterstützt. 11

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 26.09.2001
ELISABETH EHRENSPERGER

Die vorberatende Kommission des Ständerates möchte bei der Liberalisierung der
Werbeordnung für die Privatsender nicht so weit gehen wie die grosse Kammer. Sie
lehnte die Zulassung der Werbung für Religion und Politik ab. Hingegen stellte sie sich
hinter den von den Erziehungsdirektoren beider Basel und des Aargau eingebrachten
Vorschlag, die SRG zur regelmässigen Ausstrahlung von Bildungssendungen zu
verpflichten. Die Kommission konnte ihre Beratungen im Berichtsjahr noch nicht
abschliessen. 12

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 09.09.2004
HANS HIRTER
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Der Nationalrat trat auf eine parlamentarische Initiative von Andreas Gross (sp, ZH), in
der die Einführung von Gratis-Meinungsspots von Parteien im Fernsehen und Radio im
Vorfeld von Abstimmungen gefordert wurde, nicht ein. Die Staatspolitische Kommission
des Nationalrates hatte den Vorschlag befürwortet, der Bundesrat dagegen
Nichteintreten empfohlen. Gross wollte die Rolle der Parteien bei der Meinungsbildung
stärken und einen Ausgleich für die unterschiedlichen finanziellen Möglichkeiten der
politischen Gruppierungen schaffen. Als Gegenargument wurde angeführt, dass die
kurzen Werbespots eine „Schlagwortpolitik“ fördern würden. Zudem wurde bezweifelt,
ob die vorgesehene Vorschrift, dass „unzutreffende Tatsachenbehauptungen“ in den
Spots nicht zulässig sein sollten, sinnvoll angewandt werden könnte. 13

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 24.11.2009
SABINE HOHL

Mit seiner parlamentarischen Initiative beabsichtigte Thomas Müller (svp, SG), das
Parlament anstelle des Bundesrates zur Vergabe der SRG-Konzessionen zu
ermächtigen. Die virulent geführte Service-public-Diskussion verlange nach verstärkter
demokratischer Legitimation des Auftrags der SRG. Die vorberatende KVF-NR
beantragte mit 16 zu 9 Stimmen, der Initiative keine Folge zu geben. Als Hauptargument
gegen das Anliegen brachte die Kommissionsmehrheit die fehlende Realisierbarkeit des
Vorhabens an und äusserte ordnungspolitische Bedenken, operative Entscheide
betreffend die SRG-Konzessionen alleinig der Legislative zu überlassen. Gleichzeitig
zeigte sie sich kompromissbereit und verabschiedete eine Kommissionsmotion, mit der
sie eine duale Konzessionskompetenz verankern will. 14

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 29.08.2016
MARLÈNE GERBER

Neben der parlamentarischen Initiative Rutz (svp, ZH) verlangt eine weitere
parlamentarische Initiative, eingereicht durch Hugues Hiltpold (fdp, GE), dass die SRG
nur unter bestimmten Bedingungen eine Zusammenarbeit mit anderen
Medienunternehmen eingehen darf. Beide Anliegen wurden nach der Bekanntgabe der
geplanten Werbeallianz zwischen der SRG, Swisscom und Ringier lanciert. Mit
deutlichen 21 zu 0 Stimmen bei 4 Enthaltungen beschloss die erstberatende KVF-NR im
August 2016, dem Anliegen Folge zu geben. Mit seinem Vorstoss verlangt der Genfer
FDP-Nationalrat, dass die SRG nur Zusammenarbeiten eingehen darf, wenn diese
„nachweislich zur Meinungsvielfalt und zur Angebotsvielfalt“ beitragen, und wenn allen
Medienunternehmen die Teilnahme diskriminierungsfrei offen steht. 15

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 29.08.2016
MARLÈNE GERBER

Neben der parlamentarischen Initiative Hiltpold (fdp, GE) verlangte auch Gregor Rutz
(svp, ZH) im Nachgang zur Bekanntgabe des Joint Ventures mit einer weiteren
parlamentarischen Initiative die Einschränkung der SRG in ihren Möglichkeiten zur
Zusammenarbeit mit anderen Medienunternehmen. Während die Einschränkungen im
Falle des Anliegens Hiltpold eher moderat ausfallen würden, will der SVP-Nationalrat
der SRG die Zusammenarbeit mit anderen Medienunternehmen nur bei „zwingende[r]
volkswirtschaftliche[r] Notwendigkeit“ erlauben. Diesem Anliegen standen die
zuständigen Kommissionen gespalten gegenüber. Während die KVF-NR Ende August
2016 mit Stichentscheid der Präsidentin für Folge geben warb, erfuhr das Anliegen im
Oktober desselben Jahres eine deutliche Abfuhr durch die ständerätliche
Schwesterkommission. Diese plädierte mit 10 zu 1 Stimme für keine Folge geben, da sie
von einer solchen Einschränkung negative Auswirkungen auf die wirtschaftliche
Innovationstätigkeit erwarte und der in der Initiative verwendete Rechtsbegriff der
zwingenden volkswirtschaftlichen Notwendigkeit nicht ausreichend definiert sei. 16

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 20.10.2016
MARLÈNE GERBER

Im Oktober 2016 behandelte die KVF-SR die parlamentarische Initiative Hiltpold (fdp,
GE) zusammen mit der parlamentarischen Initiative Vonlanthen (cvp, FR) (16.410), die
ebenfalls eine diskriminierungsfreie Kooperation der SRG mit anderen
Medienunternehmen sicherstellen sollte. Die Kommission beschloss, die Beratung
beider Initiativen zu unterbrechen, da das Bundesverwaltungsgericht am 29. September
2016 die Beschwerde verschiedener Medienunternehmen gegen die Beteiligung der
SRG an der Admeira gutgeheissen hatte und die Kommission entsprechend vor
weiteren Beratungen des Geschäftes die Weiterentwicklung des Gerichtsfalls abwarten
wollte. 
Im April und Mai 2017 führte die KVF-SR Anhörungen mit der Admeira, Vertretern des
Verbandes Schweizer Medien und der Goldbach Group AG durch. In ihrer Debatte im
Mai 2017 befand die Kommission, dass die beiden parlamentarischen Initiativen keine
geeigneten Instrumente zur Unterstützung der Regionalmedien darstellten, und gab

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 20.10.2016
ANJA HEIDELBERGER
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ihnen mit 8 zu 4 Stimmen (Pa.Iv. Hiltpold) und 7 zu 4 Stimmen bei einer Enthaltung
(Pa.Iv. Vonlanthen) keine Folge. Stattdessen reichte sie eine Kommissionsmotion ein,
welche eine Kooperation der SRG mit anderen Medienpartnern und die
Diskriminierungsfreiheit garantieren soll. 17

In der Frühjahrssession 2017 folgte der Nationalrat seiner vorberatenden Kommission
und stellte sich gegen die Vergabe der SRG-Konzessionen durch das Parlament. Die
aus SVP-Vertreterinnen und -Vertretern sowie Lorenzo Quadri (lega, TI) bestehende
Kommissionsminderheit, die für Annahme der parlamentarischen Initiative Müller (svp,
SG) plädierte, fand neben der eigenen Fraktion einzig Unterstützung bei einer
Zweidrittelmehrheit der FDP.Liberalen-Fraktion, womit das Anliegen mit 71 zu 116
Stimmen bei 4 Enthaltungen scheiterte. Ebenfalls keine Mehrheit im Nationalrat fand
die Motion seiner eigenen Kommission für Verkehr und Fernmeldewesen (KVF-NR) mit
der Forderung nach einer dualen Konzessionskompetenz. 18

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 14.03.2017
MARLÈNE GERBER

Nach erneuter Beratung bekräftigte die KVF-NR im Februar 2017 ihren ersten Entscheid
betreffend die parlamentarische Initiative Rutz (svp, ZH) und beantragte ihrem Rat, dem
Anliegen mit 12 zu 10 Stimmen bei 3 Enthaltungen Folge zu geben. Der Nationalrat
stützte diesen Antrag und gab der Initiative in der Sommersession 2017 Folge. Er tat
dies mit 99 zu 78 Stimmen bei 3 Enthaltungen. Neben der SVP stellte sich auch die GLP-
Fraktion, die Grossmehrheit der FDP.Liberalen-Fraktion und eine Minderheit der CVP-
Vertreterinnen und -Vertreter hinter das Anliegen. Auf der anderen Seite stimmten die
SP und die Grünen geschlossen für einen Antrag Graf-Litscher (sp, TG), in welchem die
bestehenden Regelungen bezüglich nichtkonzessionierter Tätigkeiten der SRG als
ausreichend erachtet wurden. Die BDP gab sich gespalten. 19

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 01.06.2017
MARLÈNE GERBER

Im Juli 2017 beschloss die KVF-SR ebenfalls, ihre Position beizubehalten, und empfahl
die parlamentarische Initiative „Bewilligung nichtkonzessionierter Tätigkeiten nur bei
zwingender Notwendigkeit” zur Ablehnung. Sie habe mit ihrer Kommissionsmotion
einen Teil der Forderungen der Initiative aufgenommen: Die Kooperationen der SRG mit
anderen Medienpartnern solle im Rahmen des Mediengesetzes so ausgearbeitet
werden, dass diese „zur Stärkung der Meinungs- und Angebotsvielfalt beitragen und
nicht zu Diskriminierung führen“. Die vagen in der parlamentarischen Initiative
verwendeten Rechtsbegriffe seien dazu aber nicht geeignet, erklärten Olivier Français
(fdp, VD) und Hans Wicki (fdp, NW) in der Ständeratsdebatte. Der Ständerat entschied
sich daher, der parlamentarischen Initiative keine Folge zu geben, womit das Anliegen
in dieser Form erledigt war. 20

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 12.09.2017
ANJA HEIDELBERGER

In der Frühjahrssession 2018 befasste sich der Nationalrat mit der parlamentarischen
Initiative Hiltpold (fdp, GE), die Regeln für SRG-Kooperationen festschreiben
respektive Kooperationen nur dann erlauben will, wenn privaten Medienunternehmen
diskriminierungsfreier Zugang zu den Kooperationen gewährt und durch die
Zusammenarbeit ein Beitrag zur Meinungs- und Angebotsvielfalt geleistet wird. Die
grosse Kammer entschied unter Opposition der Linken und einer knappen CVP-
Mehrheit mit 122 zu 68 Stimmen, dem als Antwort auf die Werbeallianz Admeira
eingereichten Anliegen Folge zu geben. Damit folgte der Nationalrat einer bürgerlichen
Kommissionsmehrheit und stellte sich gegen eine Mehrheit der KVF-SR, die im Herbst
2016 auf keine Folge geben plädiert hatte. Die ähnlich lautende parlamentarische
Initiative Vonlanthen (cvp, FR) (16.410) war unterdessen zurückgezogen worden.
Gleichzeitig mit der Initiative Hiltpold behandelte der Nationalrat ein in Reaktion auf
die parlamentarischen Initiativen erarbeitetes Anliegen in Form einer
Kommissionsmotion. 21

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 27.02.2018
MARLÈNE GERBER

Aus dem gleichen Grund, weswegen die KVF-SR ihre eigene, im Frühjahr vom
Nationalrat abgeänderte Motion zur Ablehnung empfahl, beantragte sie ihrem Rat auch,
der parlamentarischen Initiative Hiltpold (fdp, GE) zur Sicherstellung
diskriminierungsfreier Kooperationen mit der SRG keine Folge zu geben. Die
Kommission anerkannte zwar die schwierige Lage der Regionalmedien und bestritt den
gesetzgeberischen Handlungsbedarf nicht, sie vertrat jedoch die Ansicht, dass solche
Fragen nicht in einer separaten Revision, sondern im Rahmen der Erarbeitung des

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 28.05.2018
MARLÈNE GERBER
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neuen Mediengesetzes angegangen werden sollten. Ohne Gegenantrag folgte der
Ständerat in der Sommersession 2018 diesem Antrag, womit das Anliegen erledigt
wurde. 22

Im November 2018 gab die KVF-NR mit 14 zu 9 Stimmen einer parlamentarischen
Initiative Rutz (svp, ZH) Folge, die das Ziel verfolgt, die mit Annahme der RTVG-Vorlage
durch das Volk beschlossene Radio- und Fernsehabgabe für Unternehmen zu
streichen. Der Zürcher Nationalrat argumentierte unter anderem, dass bereits während
der Debatte zur No-Billag-Initiative auch aus dem gegnerischen Lager Stimmen zu
vernehmen gewesen seien, die verstärkte Sparbemühungen bei der SRG forderten. Die
Kommissionsmehrheit gab dem Initianten Recht und wies darüber hinaus auf die
Doppelbelastung für Unternehmensinhaberinnen und -inhaber hin, die neu nicht nur
als Privatpersonen, sondern auch als Unternehmen eine Abgabe entrichten müssten.
Auf der anderen Seite hielt es die Kommissionsminderheit für unangebracht, die
Regelung vor deren Vollzug bereits wieder zu kippen. Ferner verliere die SRG so
Einnahmen in der Höhe von CHF 170 Mio., was auch die privaten Radio- und
Fernsehstationen durch einen geringeren Abgabenanteil zu spüren bekämen. 23

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 06.11.2018
MARLÈNE GERBER

Die KVF-NR hatte sich im Januar 2019 mit fünf gleichlautenden parlamentarischen
Initiativen aller Couleur – namentlich mit den Vorstössen Pfister (cvp, ZG; 18.448), Rytz
(gp, BE; 18.450), Landolt (bdp, GL; 18.451), Jans (sp, BS; 18.456) und Rösti (svp, BE;
18.457) – zu beschäftigen, die als Reaktion auf den Entscheid des SRG-
Verwaltungsrates, das SRG-Radiostudio von Bern nach Zürich zu verlegen, eingereicht
worden waren. Allesamt forderten sie die Festschreibung der SRG-
Produktionsstandorte im Gesetz und somit den schwerpunktmässigen Verbleib des
SRG-Radiostudios in Bern. Ferner sehen die Initiativen vor, die deutschsprachigen
audiovisuellen Angebote schwergewichtig in Zürich zu belassen, sowie das
französischsprachige Pendant dazu in Genf. Die Audioangebote von RTS sollen
schwerpunktmässig in Lausanne angesiedelt bleiben. Damit bezweckten die Initiantin
und die Initianten ebenfalls, die von den Medien bereits aufgegriffene Diskussion um
eine Teilverschiebung des französischsprachigen audiovisuellen Angebots von Genf
nach Lausanne zu unterbinden. Als Begründung wurde angefügt, dass die regionale
Verankerung gerade für die SRG als Service-public-Dienstleisterin zentral sowie eine
räumliche Trennung der Radio- und TV-Angebote für den Erhalt der Angebotsvielfalt
unabdingbar sei. 
Die Kommission gab den Anliegen mit 14 zu 10 Stimmen bei einer Enthaltung keine
Folge, wobei eine Kommissionsmehrheit von einer Festschreibung der
Produktionsstandorte auf Gesetzesstufe absehen wollte. Sie vertrat zudem die Ansicht,
dass gerade die gesetzliche Verankerung dieser vier Standorte schliesslich gar eine
Zentralisierung der Produktion fördern könnte, da etwa die Standorte der bestehenden
Regionalstudios nicht erwähnt würden. Anders sah dies eine starke und
parteiübergreifende Kommissionsminderheit, die für Folge geben plädierte und
darüber hinaus kundtat, dass bei der Administration der SRG mehr Einsparpotential zu
verorten sei als bei einer Zusammenlegung der Produktionsstandorte. Die gesamte
Kommission brachte in ihrem Bericht ihr Bedauern über die «mangelnde föderale und
regionale Sensibilität im Vorgehen und in der Kommunikation» des SRG-
Verwaltungsrates zum Ausdruck und kritisierte darüber hinaus den Zeitpunkt des
Entscheids. 24

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 15.01.2019
MARLÈNE GERBER

Der Freiburger Ständerat Vonlanthen (cvp, FR) reichte in der kleinen Kammer ebenfalls
eine gleichlautende parlamentarische Initiative ein, um die SRG-Produktionsstandorte
im Gesetz festzuschreiben. Mit diesem sechsten und identischen Vorstoss sollte im
Ständerat parallel in den parlamentarischen Prozess eingestiegen werden. Ausgelöst
wurden die Initiativen durch den Beschluss der SRG-Spitze, die Radioredaktionen in
Zürich zu konzentrieren.
Die KVF-SR befasste sich Ende April 2019 mit der Initiative, also gut drei Monate
nachdem ihre Schwesterkommission die fünf Initiativen aus dem Nationalrat diskutiert
hatte. Auch das ständerätliche Gremium fasste den Beschluss, der Initiative keine Folge
zu geben. Ihr Entscheid fiel jedoch weitaus deutlicher aus – nur eine Person stand für
Folgegeben ein. Ein Dutzend Parlamentarierinnen und Parlamentarier lehnte
Folgegeben ab, weil sie der Ansicht waren, dass einerseits das Gesetz und die
Konzession bereits ausreichende Vorgaben formulierten und andererseits eine Vorgabe
der Produktionsstandorte nicht ins Gesetz gehöre. Die Verlagerung der

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 30.04.2019
MAXIMILIAN SCHUBIGER
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Radioredaktionen habe auch keinen Einfluss auf die Medienvielfalt oder die
journalistische Qualität, so die Mehrheitsmeinung in der Kommission. Mit diesem
Antrag standen alle sechs parlamentarischen Initiativen unter einem schlechten
Stern. 25

Die SRG-Produktionsstandorte im Gesetz festschreiben wollte die parlamentarische
Initiative Vonlanthen (cvp, FR), die das Plenum des Ständerates in der Sommersession
2019 beschäftigte. Die Kommission hatte beantragt, der Initiative keine Folge zu geben,
wie es ihr Sprecher Janiak (sp, BL) im Rat abermals bekräftigte. Im Anschluss an diese
Erklärung entwickelte sich eine umfassende und lange Debatte – der Ständerat hielt
sich über zwei Stunden mit dem Geschäft auf –, die zahlreiche Argumente für und
wider die Initiative hervorbrachte. Letztlich zeichnete sich ab, dass sich eine Mehrheit
der Ständerätinnen und Ständeräte mit dem ökonomisch motivierten
Standortentscheid der SRG-Leitung abfinden würde und sich aus dem operativen
Geschäft des Unternehmens heraushalten wollte. Stellvertretend für diese Position gab
etwa Konrad Graber (cvp, LU) zu Protokoll, dass der Ständerat nicht zu einem «Super-
Verwaltungsrat» gemacht werden dürfe. Die Diskussion deutete mit zunehmendem
Fortschritt auf eine recht deutliche Ablehnung der Initiative hin. Dieser kam jedoch
Initiant Vonlanthen zuvor, indem er seinen Vorstoss zurückzog. Dies wiederum stiess
Claude Janiak etwas sauer auf. Er war der Meinung, dass die Debatte zu einem Ende
und einer Abstimmung gebracht werden solle und dass eine bereits früher gefasste
Absicht, die Initiative zurückzuziehen, eingangs der Diskussion hätte geäussert werden
sollen. Der Entscheid führte auch zu Unsicherheit: Ständerat Eder (fdp, ZG) wollte
gleichwohl eine Abstimmung veranlassen, was jedoch das Geschäftsreglement nicht
vorsah. So endete eine langwierige Auslegeordnung zur Frage der SRG-
Produktionsstandorte vorerst im Nichts. 26

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 11.06.2019
MAXIMILIAN SCHUBIGER

Die fünf parlamentarischen Initiativen Pfister (cvp, ZG; Pa.Iv. 18.448), Rytz (gp, BE; Pa.Iv.
18.450), Landolt (bdp, GL; Pa.Iv. 18.451), Jans (sp, BS; Pa.Iv. 18.456) und Rösti (svp, BE;
Pa.Iv. 18.457), die alle die Festschreibung der SRG-Produktionsstandorte im Gesetz
zum Ziel hatten, standen in der Sommersession 2019 im Nationalrat zur Debatte. Die
vorberatende KVF-NR hatte beantragt, den Initiativen keine Folge zu geben. Eine
Minderheit Egger (csp, VS) beantragte Folge geben.
Die Debatte wurde durch Nationalrat Pfister eröffnet. Seiner Meinung nach leide die
Medienqualität bei einer Konzentration, wenn Entscheidungsträger und Journalisten an
einem Ort vereint seien, denn die Perspektive der Berichterstattung ändere je nach
örtlicher Nähe oder Distanz. Wenn immer mehr Journalisten nur noch aus Zürich über
den Rest der Schweiz berichteten, ergehe es der SRG schlecht. Als Zentralschweizer
wisse er, wovon er rede, da die Verlage aus dem Aargau oder Zürich bereits alle grossen
Medien steuerten. Diese Argumentationslinie teilten die weiteren Initianten in ihren
Reden. Martin Landolt erinnerte überdies an die No-Billag-Abstimmung und betonte,
das Stichwort «Kohäsion» sei damals häufig genannt worden. Doch genau diese stehe
nun wieder auf dem Spiel. Auch wenn er ökonomische Entscheide wie eine
Standortkonzentration üblicherweise verstehe, könne er dies für die SRG nicht gelten
lassen. Bei einem öffentlich finanzierten Unternehmen könne die Politik durchaus
Leitplanken definieren. Seinen Antrag auf Folge geben schloss er mit der Anmerkung,
dass möglicherweise im Rahmen der Gesetzgebung ja noch bessere Lösungen gefunden
werden könnten. Die Annahme der Initiativen würde erst einmal den Handlungsbedarf
dokumentieren. 
Kommissionssprecher Candinas (cvp, GR) breitete daraufhin die Gegenargumente aus.
Die Kommissionsmehrheit teile die Meinung der Mehrheit ihrer Schwesterkommission,
wonach kein gesetzgeberischer Handlungsbedarf bestehe. Überdies vertrat er
energisch die Haltung, dass die Politik der SRG keine operativen Vorgaben machen
solle. Sehr wohl nehme die Politik die Aufgabe wahr, Rahmenbedingungen zu
definieren, aber die SRG solle unabhängig bleiben, statt staatlich gelenkt zu werden. Zu
bestimmen, was wo produziert werden solle, sei «völlig übertrieben». 
Die Argumente des Kommissionssprechers verfingen aber nicht. Entgegen dem
Kommissionsantrag nahm das Plenum die Initiativen mit 120 zu 54 Stimmen und 10
Enthaltungen an. Dabei waren die Fraktionen der FDP.Liberalen und der SVP recht
gespalten. Geeint trat das linke Lager auf, das wie die BDP und eine Grossmehrheit der
CVP beinahe geschlossen für Folgegeben stimmte. Geschlossen gegen Folgegeben
votierte einzig die GLP.
Nach dem Rückzug der Initiative Vonlanthen eine Woche zuvor musste sich der
Ständerat nun erneut mit der Thematik befassen. 27

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 18.06.2019
MAXIMILIAN SCHUBIGER
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Im Sommer 2019 stimmten die Kommissionen für Verkehr und Fernmeldewesen beider
Räte einer parlamentarischen Initiative Wicki (fdp, NW) zu respektive gaben ihr Folge.
Der Initiant hatte mit seinem Anliegen vor, die Abgabepflicht für Unternehmen
bezüglich der Empfangsgebühren, wie sie im RTVG vorgesehen ist, zu modifizieren.
Seiner Meinung nach müsse die Doppelbesteuerung von Arbeitsgemeinschaften
aufgehoben werden, erklärte Wicki. Arbeitsgemeinschaften, darunter zählt er auch
Tochterunternehmen oder andere, beispielsweise durch Holdings miteinander
verbundene Unternehmen, sollen die Empfangsgebühr nicht entrichten müssen, wenn
diese bereits durch die gemeinsame Körperschaft bezahlt wurde. Die Änderung des
RTVG und die neue Bemessung der Abgabepflicht über den Umsatz der Firmen habe
zwar zu einer Erleichterung geführt, dadurch sei aber auch eine Doppelbesteuerung
entstanden, weil auch teilweise ausgegliederte Arbeitsgemeinschaften steuerpflichtig
geworden seien. Gleicher Meinung waren – neben elf Mitunterzeichnenden – auch die
beiden Berner Nationalräte Wasserfallen (fdp, BE) und Grossen (glp, BE), die je eine
gleichlautende parlamentarische Initiative eingereicht hatten.

Die KVF-SR unterstützte das Anliegen mit 9 zu 2 Stimmen und einer Enthaltung.
Vorherrschende Meinung war, dass durch die aktuelle Gesetzgebung der Grundsatz der
Gleichbehandlung aller Abgabepflichtigen verletzt werde und ferner auch der Wille des
Gesetzgebers unzureichend wiedergegeben werde. Die ständerätliche Kommission
begrüsste in diesem Sinne die Stossrichtung der Initiative und eine Ausnahmeregelung
für Arbeitsgemeinschaften. Ins gleiche Horn stiess die KVF-NR, die nicht nur die
Argumentation ihrer Schwesterkommission teilte, sondern auch den gleichlautenden
Initiativen Grossen (Pa.Iv. 19.412) und Wasserfallen (Pa.Iv. 19.411) Folge gab (mit jeweils 19
zu 5 Stimmen). Letztere beiden müssen in der KVF-SR noch traktandiert werden. Weil
jedoch die Initiative Wicki in beiden Kommissionen bereits grünes Licht erhielt, stand
als nächster Schritt bereits die Ausarbeitung des entsprechenden Gesetzesentwurfs
an. 28

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 02.07.2019
MAXIMILIAN SCHUBIGER

Die parlamentarische Initiative «Taten statt Worte. Abgabe für Radio und Fernsehen
für Unternehmen streichen», die von Gregor Rutz (svp, ZH) Anfang 2018 eingereicht
worden war, wurde von der KVF-SR im Sommer 2019 nicht gutgeheissen. Mit 10 zu 2
Stimmen lehnte sie die Initiative deutlich ab und stiess damit das Votum ihrer
Schwesterkommission um. Nach Ansicht der Kommissionsmehrheit sollte die erst 2015
beschlossene und per Januar 2019 in Kraft getretene Regelung nicht bereits wieder
angepasst werden. Die Kommission wollte zudem mit Änderungen warten, bis das neue
Erhebungssystem besser beurteilt werden könne. 29

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 02.07.2019
MAXIMILIAN SCHUBIGER

Die Frage, wo die SRG ihre Programmproduktion ansiedeln soll, blieb über den
Sommer 2019 hinweg ein brisantes Thema. Nachdem fünf Initiativen die Hürde
Nationalrat genommen hatten, war der Ständerat wieder am Zug. Im August 2019
musste sich die KVF-SR erneut zu dieser Frage äussern, nachdem sie zuvor bereits bei
der gleichlautenden Initiative Vonlanthen empfohlen hatte, keine Folge zu geben. Bei
dieser Haltung aus dem Frühjahr blieb sie und beantragte dem Ratsplenum, die
Initiativen abermals nicht zu unterstützen. In ihrer Sitzung hatte die Kommission auch
die SRG-Spitze angehört, nachdem im Nachgang an den Beschluss des Nationalrates
publik geworden war, dass doch einige Sendungsgefässe weiterhin am Standort Bern
produziert werden sollten. Die Kommission nahm vom aktuellen Stand der Planung
Kenntnis und stellte fest, dass die Konzernleitung an ihrer neuen Audiostrategie
festhalten wolle. Im Übrigen zeigte die KVF-SR nach wie vor kein Verständnis für das
Anliegen der Initianten, sich in die wirtschaftlichen und strategischen Belangen der
Konzernleitung der SRG einzumischen. Mit 11 zu 1 Stimme fasste die Kommission ihren
Ablehnungsantrag. 30

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 19.08.2019
MAXIMILIAN SCHUBIGER

In der Herbstsession 2019 wurde die Frage der Konzentration der
Programmproduktion der SRG erneut im Parlament behandelt. Der Ständerat musste
sich mit fünf parlamentarischen Initiativen befassen, zu der bereits viel debattiert
wurde. Die ablehnende Haltung der Kommission wurde eingangs von
Kommissionssprecher Janiak (sp, BL) kurz dargelegt – er wolle darauf verzichten, eine
erneute «epische Debatte» zu lancieren, erklärte er. Besonders der Austausch mit den
Leitungsgremien der SRG sei informativ gewesen. Die Kritik der Öffentlichkeit und
Politik sei von der SRG gehört worden und der Konzern sei bereit, einzelne
Anpassungen in der Audiostrategie zu vollziehen. Ebenso bliebe man beim Beschluss,

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 10.09.2019
MAXIMILIAN SCHUBIGER
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für Radio und Fernsehen je eigene Chefredaktionen zu führen. Dass ein Teil der
Radioproduktion in Bern verbleibe, sei ebenfalls gesichert, etwa die
Bundeshausredaktion und das Regionaljournal Bern Freiburg Wallis – die Gründe dafür
liegen auf der Hand –, aber auch einzelne Hintergrundsendungen. Eine langwierige
Debatte wurde dann tatsächlich nicht losgetreten. Hans Stöckli (sp, BE) brachte es auf
dem Punkt, als er anmerkte, dass eine Ablehnung der Initiativen einen grossen
Vertrauensbeweis gegenüber der SRG darstellen würde. An diesem werde sie gemessen,
warnte er aber sogleich. Dem Nein stand kein anderslautender Antrag entgegen,
weswegen die Initiativen stillschweigend abgeschrieben wurden. Damit war die
Thematik vorerst vom Tisch – mindestens hinsichtlich bundespolitischer Vorgänge. Die
Standortfrage hatte jedoch nicht nur die Politik ein Jahr lang beschäftigt, sondern auch
eine umfassende gesellschaftliche Debatte ausgelöst. 31

Die von Nationalrat Rutz (svp, ZH) formulierte Forderung, die Radio- und
Fernsehabgabe für Unternehmen zu streichen, hatte eine erste wichtige Hürde
überstanden, als die KVF-NR dem Anliegen im November 2018 zugestimmt hatte. Einen
Dämpfer hatte das Geschäft dann mit der deutlichen Ablehnung in der
Schwesterkommission erlitten. Mit diesem Nein war nun wieder die Kommission des
Rates am Zuge, in dem die Initiative eingereicht worden war. Die Kommission für
Verkehr und Fernmeldewesen des Nationalrates blieb im September 2019 ihrem ersten
Votum treu und bestätigte ihre Zustimmung. Mit 15 zu 9 Stimmen deckte sich das
Stimmverhältnis mit jenem der ersten Medienmitteilung. Die Mehrheit der Kommission
war der Ansicht, dass Versprechungen, die im Umfeld der No-Billag-Initiative geäussert
worden waren – die Schärfung des Service-public-Auftrags und die Erzielung von
Einsparungen durch die SRG –, umzusetzen seien. Auch das Argument, dass
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Unternehmen ohnehin bereits privat die
Empfangsgebühr zu entrichten hätten und dass dies eine Doppelbelastung darstelle,
verfing. Damit beantragte die Kommissionsmehrheit dem Nationalrat, der
parlamentarischen Initiative Folge zu geben. Dass es dagegen verfrüht sei, eine erst
kürzlich beschlossene Regelung wieder anzupassen, war die Ansicht der
Kommissionsminderheit, die sich damit auf den Standpunkt der Mehrheit der KVF-SR
stellte. 
Der Nationalrat behandelte das Geschäft in der Herbstsession 2019. Gregor Rutz
verteidigte sein Anliegen, dessen Einreichung nunmehr fast zwei Jahre her war, mit der
Begründung, dass die Abgabenerhebung für mehrwertsteuer-abgabepflichtige
Unternehmen absurd sei. Es sei beispielsweise unsinnig, einzelne einfache
Arbeitsgemeinschaften zu belasten, die nur kleine Erträge erwirtschafteten, nur weil sie
im Mehrwertsteuerregister eingetragen seien. Dass die Geschäftsführung der SRG
überdies bereits Sparmassnahmen angekündigt habe, zeige, dass diese Änderung
finanziell möglich sei. Die Gegner der Initiative, vorwiegend aus dem links-grünen Lager,
entgegneten derweil, dass bereits ein erheblicher Teil der Firmen abgabebefreit sei,
nämlich all jene mit einem Jahresumsatz von weniger als CHF 500'000. Es gelang der
Minderheit Aebischer (sp, BE) jedoch nicht, das Ratsplenum von einem Nein zu
überzeugen. Der Nationalrat gab der Initiative in der Herbstsession 2019 mit 106 zu 68
Stimmen und 4 Enthaltungen Folge. 32

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 11.09.2019
MAXIMILIAN SCHUBIGER

Das Hin und Her zur parlamentarischen Initiative Rutz (svp, ZH), nach der die Radio-
und Fernsehabgabe für Unternehmen zu streichen sei, ging noch weiter. Nach dem
nationalrätlichen Ja hielt die KVF-SR an ihrer früheren Haltung fest und beantragte
erneut, der Initiative keine Folge zu geben. Ihre Argumentation blieb weitgehend
identisch; es sei verfehlt, eine erst vor kurzer Zeit beschlossene Regelung zu sistieren,
erklärte die Kommission. Die bei einer Abschaffung der Besteuerung wegfallenden CHF
170 Mio. seien sowohl für die SRG als auch für private Radio- und Fernsehstationen
relevant. Die Kommission war ferner der Meinung, dass vor einer allfälligen
Systemänderung die bestehende Praxis überprüft werden müsse. 33

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 04.11.2019
MAXIMILIAN SCHUBIGER

Die Frage, ob Unternehmen ebenfalls eine Radio- und Fernsehabgabe zu entrichten
haben, fand in der Wintersession 2019 im Ständerat eine – zumindest vorläufige –
Antwort. Auf Anraten einer klaren Kommissionsmehrheit gab der Ständerat einer
parlamentarischen Initiative Rutz (svp, ZH) mit der Forderung nach Befreiung der
Unternehmen von der Abgabepflicht mit 14 zu 20 Stimmen bei einer Enthaltung keine
Folge. Mit diesem Votum verdeutlichte die kleine Kammer den Graben zwischen den
beiden Räten in dieser Frage. Der Nationalrat hatte sich zuvor ebenso wie die KVF-NR

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 17.12.2019
MARLÈNE GERBER
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wohlwollend zum Anliegen geäussert. Somit bleibt die mit Annahme des RTVG
beschlossene Regelung bestehen, dass Unternehmen mit einem Jahresumsatz ab CHF
500'000 abgabepflichtig sind. Gleichwohl sahen auch die KVF-SR und ihr Rat
gegebenenfalls Handlungsbedarf, sie wollten jedoch die für Mitte 2020 in Aussicht
gestellte Überprüfung des Erhebungssystems abwarten. Umstritten ist insbesondere die
konkrete Ausgestaltung der Unternehmensabgabe. Die Höhe dieser Abgabe ist gemäss
Verordnung in nur sechs Tarifstufen geregelt. So etwa erbringt ein Unternehmen mit
CHF 5 Mio. Jahresumsatz mit CHF 2'280 eine gleich hohe Abgabe wie ein Unternehmen
mit einem Umsatz von knapp CHF 20 Mio. Anfang Dezember 2019 hatte das
Bundesverwaltungsgericht die Tarifstufen als verfassungswidrig eingestuft. Im selben
Jahr hatten die Kommissionen bereits einer parlamentarischen Initiative Wicki (fdp,
NW) Folge gegeben, die eine Doppelbesteuerung von Arbeitsgemeinschaften, Holdings
und dauerhaft miteinander verbundenen Unternehmen verhindern will (Pa.Iv. 19.413). 34

Mit der an der Urne im Jahr 2015 hauchdünn angenommenen RTVG-Vorlage war auch
eine Regelung eingeführt worden, die zuvor vom Nationalrat ebenfalls nur ganz knapp
respektive mit Stichentscheid des Präsidenten gefällt worden war: Unternehmen mit
einem Jahresumsatz von CHF 500'000 oder mehr sind seit Inkrafttreten der Regelung
im Januar 2019 verpflichtet, ebenfalls eine Radio- und Fernsehabgabe zu entrichten
(ca. 30% aller Unternehmen). Die Höhe der Abgabe ist in einem sechsstufigen
Tarifsystem geregelt und übersteigt für Unternehmen mit einem Jahresumsatz von CHF
1 Mio. oder mehr diejenige für Privatpersonen deutlich. Diverse parlamentarische
Vorstösse waren seither eingereicht worden, um diese Regelung zu bekämpfen (vgl.
auch Pa.Iv. 19.411, 19.412, 19.413 und Po. 19.3235), unter ihnen auch eine
parlamentarische Initiative Regazzi (cvp, TI) mit der Forderung, KMU gänzlich von der
Pflicht zur Entrichtung der Radio- und Fernsehabgabe zu befreien.
Erneut ganz knapp, nämlich mit 13 zu 12 Stimmen, stiess die Initiative auf Zustimmung in
der erstberatenden KVF-NR. Die Kommissionsmehrheit argumentierte, KMU würden
zwar oftmals einen hohen Umsatz generieren und somit die Marke von CHF 500'000
überschreiten, sie würden aber häufig nur tiefe Margen ausweisen, weshalb die Abgabe
diese Unternehmen besonders stark belaste. Die starke Kommissionsminderheit
erachtete einen erneuten Systemwechsel nicht als gangbaren Weg. Damit würde der
Prozentsatz an Unternehmen, die eine Abgabe entrichten müssten, und somit auch die
durch die Abgabe erzielten Einnahmen für die SRG stark reduziert. 35

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 17.02.2020
MARLÈNE GERBER

Nachdem die Kommissionen für Verkehr und Fernmeldewesen beider Räte im Sommer
2019 einer parlamentarischen Initiative Wicki (fdp, NW; Pa.Iv. 19.413) Folge gegeben
hatten, die die Doppelbelastungen von Arbeitsgemeinschaften bei der Entrichtung der
Unternehmensabgabe für Radio und Fernsehen verhindern will, und die KVF-SR seither
mit der Erarbeitung einer Gesetzesvorlage betraut ist, beschloss ebendiese Kommission
im November 2019 einstimmig, zwei parlamentarischen Initiativen Grossen (glp, BE;
Pa.Iv. 19.412) und Wasserfallen (fdp, BE; Pa.Iv. 19.411) mit identischer Forderung keine
Folge zu geben. 
Diesem Entscheid widersetzte sich die KVF-NR im Februar 2020. Aufgrund der hohen
Bedeutung des Themas sprach sie sich mit 16 zu 5 Stimmen bei 4 Enthaltungen erneut
dafür aus, den beiden hauseigenen parlamentarischen Initiativen ebenfalls Folge zu
geben. Eine Doppelbelastung von Arbeitsgemeinschaften entspreche nicht dem Willen
des Gesetzgebers, weswegen sie schnellstmöglich zu korrigieren sei.
Die KVF-SR ihrerseits sistierte eine Woche vor diesem Entscheid die Arbeiten zur
Gesetzesänderung für die Umsetzung der parlamentarischen Initiative Wicki. Die
Kommission sehe die Möglichkeit, das Anliegen mit dem angekündigten
Massnahmenpaket zur Förderung der Medien zeitnaher umzusetzen, als das mit einer
separaten Gesetzesrevision der Fall wäre. 36

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 18.02.2020
MARLÈNE GERBER

Ende Mai 2020 sprach sich die KVF-SR mit 10 zu 2 Stimmen bei einer Enthaltung dafür
aus, das im Vormonat vom Bund präsentierte Massnahmenpaket zugunsten der Medien
unter anderem durch einen Zusatz zu ergänzen, der einfache Gesellschaften von der
Pflicht zur Entrichtung einer Unternehmensabgabe für Radio und TV ausnehmen soll.
Damit soll die in der Vorprüfung angenommene parlamentarische Initiative Wicki (fdp,
NW; Pa.Iv. 19.413) zur Verhinderung einer Doppelbelastung von Arbeitsgemeinschaften
erfüllt werden. Unterdessen hatte die WAK-NR bereits eine Kommissionsmotion
eingereicht, welche dieselbe Forderung im Rahmen des Notrechts rascher umsetzen
wollte. 37

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 27.05.2020
MARLÈNE GERBER
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In der Sommersession 2020 gab der Nationalrat zwei identischen parlamentarischen
Initiativen Wasserfallen (fdp, BE; Pa.Iv. 19.411) und Grossen (glp, BE; 19.412) Folge, die
einfache Gesellschaften von der Pflicht zur Entrichtung einer Unternehmensabgabe
für Radio und TV ausnehmen wollten. Ebendiese Forderung enthielt auch eine
parlamentarische Initiative Wicki (fdp, NW; 19.413), der im Vorjahr bereits Folge
gegeben worden war. Um den Druck für eine rasche Umsetzung hoch zu halten, hatte
die KVF-NR im Unterschied zur KVF-SR beschlossen, den beiden Initiativen ebenfalls
Folge zu geben; der Nationalrat stützte dieses Vorgehen in der Sommersession 2020
diskussionslos. 38

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 11.06.2020
MARLÈNE GERBER

Auch die KVF-NR sprach sich Ende August 2020 dafür aus, das Massnahmenpaket
zugunsten der Medien, welches der Nationalrat in der Herbstsession 2020 beraten soll,
um einen Zusatz zu ergänzen, der Arbeitsgemeinschaften von der Pflicht zur
Entrichtung der Radio- und Fernsehabgabe für Unternehmen befreien soll. 39

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 25.08.2020
MARLÈNE GERBER

Da die Abklärungen zur Förderung von Online-Medien noch nicht abgeschlossen
werden konnten, beschloss die KVF-NR im November 2020, einen erst jüngst in das
Massnahmenpaket zur Förderung der Medien integrierten Aspekt, die Befreiung von
Arbeitsgemeinschaften von der Pflicht zur Entrichtung der Radio- und Fernsehabgabe
für Unternehmen, in einen Entwurf 2 zum Massnahmenpaket auszugliedern. So kann
diese Forderung bereits in der anstehenden Wintersession vom Parlament behandelt
werden. 40

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 09.11.2020
MARLÈNE GERBER

Oppositionslos beantragte die KVF-SR im April 2021, die parlamentarische Initiative von
Hans Wicki (fdp, NW) «RTVG. Keine Doppelbesteuerung von Arbeitsgemeinschaften»
(19.413) abzuschreiben und damit einhergehend, den beiden gleichlautenden Initiativen
Wasserfallen (19.411) und Grossen (19.412) keine Folge zu geben. Ebenso beantragte sie,
die Motion 20.3140 der WAK-NR abzulehnen.
Die Kommission begründete ihren Entscheid damit, dass diese Anliegen bereits im
Rahmen des von beiden Räten verabschiedeten Entwurf 2 des Medienpakets umgesetzt
worden seien. 41

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 16.04.2021
CHRISTIAN GSTEIGER

Im April 2021 teilte die KVF-SR mit, dass sie dem Antrag ihrer Schwesterkommission
nicht zustimme und der parlamentarischen Initiative von Fabio Regazzi (mitte, TI) keine
Folge geben wolle. Der Tessiner wollte die KMU von der Mediensteuer ausnehmen. Den
Entscheid (8 zu 4 Stimmen bei einer Enthaltung) begründete die Kommission damit,
dass sich das Parlament bereits mehrmals für das heutige System der
Unternehmensabgabe für Radio und Fernsehen ausgesprochen habe und dass dadurch
Mindereinnahmen entstehen würden, die von den Haushalten getragen werden
müssten. 42

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 21.04.2021
CHRISTIAN GSTEIGER

Den Empfehlungen der KVF-SR, die parlamentarische Initiative von Hans Wicki (fdp,
NW) abzuschreiben sowie den gleichlautenden Initiativen 19.412 und 19.411 keine Folge
zu geben, folgte der Ständerat in der Sommersession 2021 diskussionslos. Die Anliegen
sind bereits mit 2020 im Rahmen des Medienförderungpakets diskutiert und damit
erfüllt worden. 43

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 01.06.2021
CHRISTIAN GSTEIGER

Contrairement à l'avis de sa consœur des Etats, la CTT-CN a réitéré sa volonté de
donner suite à l'initiative parlementaire Regazzi (centre, TI), déjà exprimée en février
2020. Si elle souligne une amélioration avec l'affinage de la structure tarifaire en 2021,
elle considère toujours que la redevance radio-TV représente une charge injustifiée
pour des PME qui réalisent des gros chiffres d'affaires, sans pour autant atteindre
d'importants bénéfices. Pour rappel, les entreprises dont le chiffre d'affaire est
supérieur à CHF 50'000 sont soumises à la redevance. Par l'entremise de cette
initiative parlementaire, le conseiller national tessinois Fabio Regazzi souhaite
exempter les entreprises employant moins de 250 personnes – sans compter les
apprenti.e.s – du paiement de la redevance. Au final, la commission recommande à son
conseil de donner suite à l'initiative par 14 voix contre 10. 44

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 23.11.2021
MATHIAS BUCHWALDER
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